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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.03.1997

Norm

ZPO §526

Rechtssatz

Die Befugnis des Rekursgerichtes zur umfassenden Überprüfung der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Beschlusses

8ndet dort ihre Grenze, wo der Rekurswerber einzelne Elemente der bekämpften Entscheidung (etwa die

unterbliebene Auseinandersetzung mit relevanten Behauptungen im zugrunde liegenden Antrag) nicht einmal

ansatzweise moniert.

Entscheidungstexte

1 R 660/96x
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